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Lagebericht 

Wirtschaftliche Entwicklung 
Im Jahr 2025 prägte anhaltende Unsicherheit das globale wirtschaftliche und politische Um-
feld. Einerseits bedingt durch die Neuausrichtung der US-amerikanischen Politik nach der er-
neuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sowie andererseits durch anhaltende ge-
opolitische Spannungen.  
 
Vor dem Hintergrund robuster Wirtschaftsdaten und einer über dem Zielwert liegenden Infla-
tionsrate sah die Federal Reserve in der ersten Jahreshälfte 2025 zunächst keine Veranlassung 
zu Zinssenkungen. Gleichzeitig wuchs der Druck seitens der US-Regierung auf die Federal 
Reserve, weitere Zinssenkungen vorzunehmen, was wiederum Befürchtungen um die politische 
Unabhängigkeit der Zentralbank schürte. Angesichts eines schwächelnden Arbeitsmarkts in 
den USA nahm die Federal Reserve im September 2025 dann die erste von drei Zinssenkungen 
vor und passte die Leitzinsspanne somit insgesamt von 4,25 % - 4,50 % auf 3,50 % - 3,75 % 
um 75 Basispunkte an. In der Eurozone entwickelte sich die Geldpolitik in einem anderen 
Rhythmus. Ermöglicht durch die zu Jahresbeginn nachlassende Inflationsdynamik nahm die 
Europäische Zentralbank (EZB) innerhalb der ersten Jahreshälfte vier Zinsschritte vor und 
senkte den Einlagezins von 3,00 % auf 2,00 %, um die schwache wirtschaftliche Entwicklung 
in Europa anzukurbeln. Aufgrund der sich im Anschluss positiv entwickelnden Wachstums-
prognosen, insbesondere auch durch die Ankündigungen diverser Fiskalpakete innerhalb der 
Europäischen Union (EU), und einem leichten Anstieg der Inflation in der zweiten Jahreshälfte, 
nahm die EZB keine weiteren Senkungen mehr vor.  
 
Die Ankündigung einer expansiveren Fiskalpolitik in Deutschland und der EU hatte auch spür-
baren Einfluss auf die Entwicklung der Anleiherenditen. So stieg die Rendite zehnjähriger Bun-
desanleihen im März 2025 sprunghaft auf bis zu 2,9 % an. Zwar waren die Anleiherenditen in 
der unmittelbaren Folge wieder rückläufig, der übergeordnete Trend im Jahresverlauf zeigte 
jedoch nach oben. Zum Jahresende notierten Bundesanleihen mit einer Rendite von 2,9 % circa 
0,5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. In den USA hingegen sank die Rendite zehnjähri-
ger US-Staatsanleihen im Jahresverlauf von 4,6 % auf 4,2 %. Nachdem die Renditen im ersten 
Quartal 2025 aufgrund sinkender Inflationserwartungen gefallen waren, stiegen sie im zweiten 
Quartal – getrieben durch die US-Handelspolitik – erneut an. In der zweiten Jahreshälfte folgten 
sie dann wieder dem Abwärtstrend, als sich die Aussichten auf eine Lockerung der Geldpolitik 
verfestigten. 
 
Die Aktienmärkte entwickelten sich im Jahr 2025 insgesamt positiv. Erneut zählten Tech-Un-
ternehmen zu den größten Gewinnern, insbesondere in den Bereichen Halbleiter und Künstliche 
Intelligenz. Der Dax 40 erzielte im abgelaufenen Jahr eine sehr starke Performance von 23,0 %. 
Vor allem Unternehmen aus den Branchen Verteidigung und Finanzdienstleistung konnten pro-
fitieren. Etwas schwächer schloss der Stoxx Europe 600 mit einer Gesamtrendite (inklusive 
Dividenden) von 19,8 % ab. Der Dow Jones Industrial Index beendete das Jahr mit 14,9 % 
(inklusive Dividenden), bzw. 1,3 % (in Euro, inklusive Dividenden).  
 
Bei den Anleihen zeigte sich ein ruhigeres Bild. Ein typisches Portfolio aus US-Staatsanleihen 
erzielte über das Jahr eine Performance von 4,0 % (in USD). Im Euroraum war die Entwicklung 
aufgrund des leicht ansteigenden Zinsniveaus etwas schwächer: Euro-Staatsanleihen erreichten 
lediglich eine Wertentwicklung von 0,6 %, während ein Portfolio aus langlaufenden Unterneh-
mensanleihen guter Bonität wie der iBoxx € Corporates AA 10+ einen Verlust von 2,2 % ver-
zeichnete. 
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Pensionsfondsmarkt 
Am 11. Februar 2025 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) das Rundschreiben 04/2025 (VA) – Solvabilität von kleinen Versicherungsunterneh-
men, Sterbekassen, Pensionskassen und Pensionsfonds. Es ersetzt das bisherige Rundschreiben 
5/2021 (VA) und gilt für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2024 enden. Das Nach-
folgerundschreiben passt die Inhalte des Rundschreibens an die im Jahr 2024 vorgenommenen 
Änderungen der Kapitalausstattungs-Verordnung und der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung 
(PFAV) durch die Siebte Verordnung zur Änderung von Verordnungen nach dem Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (Einreichung des Solvabilitätsnachweises im XBRL-Format) an. 
Am 12. Februar 2025 veröffentlichte die BaFin die Ergebnisse der im Jahr 2024 durchgeführten 
Erhebung zum Thema „Fachkräftemangel bei Einrichtungen der betrieblichen Altersversor-
gung“, an der auch die RWE Pensionsfonds AG teilgenommen hatte. Für die RWE Pensions-
fonds AG haben sich hieraus keine Implikationen ergeben. 
Am 4. März 2025 folgte die Veröffentlichung der Allgemeinverfügung über ein „Informations-
verlangen zwecks Erfüllung eines Informationsgesuchs der Europäische Aufsichtsbehörde für 
das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA)“. Diese Verfügung 
setzt den EIOPA-Beschluss vom 1. Februar 2023 und die aufgrund dessen geänderte Taxono-
mie für das für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung geltende EIOPA-Berichtswe-
sen um (EIOPA-BoS-23/030). 
Die BaFin hat die Rundschreiben zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit aus dem Jahr 
2023 geändert. Das Rundschreiben 9/2023 (VA) „Fachliche Eignung und Zuverlässigkeit von 
Mitgliedern der Geschäftsleitung gemäß VAG“ wurde am 8. Mai 2025 vor dem Hintergrund 
des Wegfalls der Anzeigepflicht bei Wiederbestellungen und am 22. Oktober 2025 in Bezug 
auf die erforderliche Qualifikation und Kenntnisse des Gesamtorgans und in Bezug auf einzelne 
Geschäftsleiter klarstellend geändert. Das Rundschreiben 10/2023 (VA) „Fachliche Eignung 
und Zuverlässigkeit von Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß VAG“ 
wurde am 8. Mai 2025 ebenfalls vor dem Hintergrund des Wegfalls der Anzeigepflicht bei 
Wiederbestellungen und am 22. Oktober 2025 in Bezug auf Interessenkonflikte bei einem 
Wechsel von der Geschäftsleitung in das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan geändert. Das 
Rundschreiben 11/2023 (VA) „Fachliche Eignung und Zuverlässigkeit von Personen, die für 
Schlüsselfunktionen verantwortlich oder für Schlüsselfunktionen tätig sind, gemäß VAG“ 
wurde zuletzt am 8. Mai 2025 vor dem Hintergrund des Wegfalls der Anzeigepflicht bei Wie-
derbestellungen geändert.  
Am 3. Juni 2025 veröffentlichte die BaFin auf ihrer Homepage eine Aktualisierung des FAQ-
Katalogs „Häufige Fragen zu Pensionsfonds“. 
Die Anzahl der von der BaFin zugelassenen Pensionsfonds mit Geschäftstätigkeit in Deutsch-
land beträgt weiterhin 35. Darunter befinden sich elf Unternehmenspensionsfonds, auf die ak-
tuell rund die Hälfte der Deckungsmittel entfällt. Neben der Auslagerung von Pensionsver-
pflichtungen stellen Beitragszusagen mit Mindestleistung den Schwerpunkt der Tätigkeit der 
Pensionsfonds dar. Darüber hinaus ist nun auch die reine Beitragszusage auf Grundlage von 
Tarifverträgen durch das Sozialpartnermodell etabliert. 
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Geschäftsentwicklung der RWE Pensionsfonds AG 
Die RWE Pensionsfonds AG wurde am 18. Juni 2007 gegründet und hat nach Zulassung zum 
Geschäftsbetrieb durch die BaFin am 1. November 2007 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. 
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
Die RWE Pensionsfonds AG hat mit der RWE Aktiengesellschaft (RWE AG) einen Funktions-
ausgliederungsvertrag geschlossen. Die RWE AG übernimmt auf dieser Grundlage die Verwal-
tungsaufgaben der RWE Pensionsfonds AG. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt durch die 
RWE AG oder durch von ihr bestellte Dritte (z.B. externe Dienstleister). Die RWE Pensions-
fonds AG benötigt daher keine eigenen Mitarbeiter. 
Die RWE Pensionsfonds AG betrieb im Geschäftsjahr 2025 den Gruppen-Pensionsplan „RWE 
Rente“. Dem Gruppen-Pensionsplan bzw. dem entsprechenden Pensionsfondsvertrag sind ne-
ben dem Trägerunternehmen RWE AG weitere Gesellschaften des RWE-Konzerns als Arbeit-
geber beigetreten. 
Der Pensionsplan „RWE Rente“ umfasst die Durchführung ehemals unmittelbarer Leistungs-
zusagen und Unterstützungskassenzusagen i. S. des § 1 des Betriebsrentengesetzes für Versor-
gungsempfänger. Die RWE Pensionsfonds AG gewährt den Versorgungsberechtigten Versor-
gungsleistungen nach folgenden Grundsätzen: 
­ Versorgungsberechtigte können ehemalige Arbeitnehmer der Arbeitgeber bzw. deren 

Hinterbliebene sein. Die Durchführung erfasst lediglich Zusagen, die vor dem Zeitpunkt 
der Übertragung auf den Pensionsfonds zu Rentenleistungen geführt haben. 

­ Die RWE Pensionsfonds AG erbringt für die Versorgungsberechtigten Leistungen der 
Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung. 

­ Berechtigungen aus Anwartschaften bzw. Renten können ferner aus Versorgungsausglei-
chen resultieren. 

Im Jahr 2025 wurden keine neuen Überführungen vorgenommen. 
Über den Pensionsplan „RWE Rente“ werden derzeit 14.053 Versorgungsverhältnisse durch-
geführt.  
Die RWE Pensionsfonds AG hat im Geschäftsjahr 2025 Rentenanpassungen aufgrund gesetz-
licher oder vertraglicher Verpflichtungen der Arbeitgeber vorgenommen. 
Details zur Bestandsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 sind der folgenden Übersicht zu ent-
nehmen:  



 

 

Bewegung des Bestandes an Versorgungsverhältnissen im Geschäftsjahr 2025 
 Anwärter Invaliden- und Altersrenten Hinterbliebenenrenten 
 

Männer Frauen Männer Frauen Summe der 
Jahresrenten Witwen Witwer Waisen 

Summe der Jahresrenten 

Witwen Witwer Waisen 

 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Tsd. Euro Anzahl Anzahl Anzahl Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro 

I. Bestand am Anfang des Geschäftsjahres  4 6.861 962 156.078 7.149 105 16 58.957 492 97 
II. Zugang während des Geschäftsjahres            

1.  Neuzugang an Anwärtern, Zugang an Rentnern    3 28 309 7  4.011 37  
2.  sonstiger Zugang 1)    ......................................     9.402    3.157 26 2 

3.  gesamter Zugang     ......................................    3 9.430 309 7  7.168 63 2 
III. Abgang während des Geschäftsjahres            

1.  Tod    ..............................................................   629 75 11.205 643 7  5.232 19  

2.  Beginn der Altersrente    ................................  2 __________ _______ _______ _______ _________ _________ _________ _________ _______ 
3.  Invalidität    .....................................................   __________ _______ _______ _______ _________ _________ _________ _________ _______ 
4.  Reaktivierung, Wiederheirat, Ablauf    ...........      2 2 3  5 4 
5.  Beendigung unter Zahlung von Beträgen 2)   …            

6.  Beendigung ohne Zahlung von Beträgen    ...            
7.  sonstiger Abgang 3)    ........................................     158    973   
8.  gesamter Abgang    ........................................  2 629 75 11.363 645 9 3 6.205 24 4 

IV. Bestand am Ende des Geschäftsjahres  2 6.232 890 154.145 6.813 103 13 59.920 531 95 
 davon:            

1.  nur mit Anwartschaft auf Invaliditätsversorgung   _______ _______ __________ _______ _______ _______ _________ _________ _________ 
2.  nur mit Anwartschaft auf Hinterbliebenenversorgung  2 6.232 890 154.145 _______ _______ _______ _________ _________ _________ 
3.  mit Anwartschaft auf Invaliditäts- und Hinterbliebe-

nenversorgung........................................     __________ _______ _______ _______ _________ _________ _________ 

4.  beitragsfreie Anwartschaften............................   _______ _______ __________ _______ _______ _______ _________ _________ _________ 
5.  in Rückdeckung gegeben ...........................              
6.  in Rückversicherung gegeben...........................            
7.  lebenslange Altersrente.....................................   6.232 890 154.145 _______ _______ _______ _________ _________ _________ 
8.  Auszahlungsplan mit Restverrentung ............      _______ _______ _______ _________ _________ _________ 

1) z.B. Reaktivierung, Wiederinkraftsetzung, Anwärter und Rentner aus Versorgungsausgleich, Ausweis einer durchgeführten Rentenanpassung als Erhöhung der Jahresrentensumme 
2) Bestandsübertragung 
3) z.B. für Neuwitwen Absenkung der lfd. Rente auf die endgültige Witwenrente nach Ablauf eines dreimonatigen Übergangszeitraums 
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Kapitalanlagen 
Die RWE Pensionsfonds AG unterscheidet ihre Kapitalanlagen in das Sicherungsvermögen des 
Pensionsplans „RWE Rente“ sowie das Eigenvermögen. 
Die Anlage des Eigenvermögens erfolgt unter Berücksichtigung des Grundsatzes der kaufmän-
nischen Vorsicht in Produkte, bei denen Risiko und Renditeerwartung in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Dabei soll eine attraktive Eigenmittelverzinsung und damit die Deckung der 
erwarteten Verwaltungsaufwendungen der RWE Pensionsfonds AG erreicht werden. 
Bei der Anlage des Sicherungsvermögens besteht das Kapitalanlageziel der RWE Pensions-
fonds AG darin, langfristig die Bedienung der durchgeführten Versorgungsverpflichtungen si-
cherzustellen. Der Anlageschwerpunkt des Sicherungsvermögens „RWE Rente“ liegt auf Ren-
tenpapieren, neben in- und ausländischen Staatsanleihen kommen auch höherverzinsliche An-
leihen zur Steigerung der Durchschnittsverzinsung zum Einsatz. Zudem wird auch in geringerer 
Höhe in Aktien aus verschiedenen Regionen investiert. 
Die RWE Pensionsfonds AG konnte auf die Kapitalanlagen des Sicherungsvermögens im Jahr 
2025 Erträge in Höhe von 72,8 Mio. Euro erzielen, denen Aufwendungen für Kapitalanlagen 
in Höhe von 468 Tsd. Euro entgegenstanden. 
Am Ende des Berichtsjahres lag im Sicherungsvermögen des Pensionsplans „RWE Rente“ ein 
Kapitalanlagebestand von 2.293 Mio. Euro vor. Die Kapitalanlagen des Eigenvermögens des 
Pensionsfonds beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf 3.9 Mio. Euro. 
Die RWE Pensionsfonds AG fällt aufgrund der in Artikel 2 Nummer 7 genannten Ausnahmere-
gelung nicht unter die Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanz-
dienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung). 

Kostenentwicklung 
Im Geschäftsjahr 2025 entwickelten sich die tatsächlichen Kosten der RWE Pensionsfonds AG 
erwartungsgemäß. 

Jahresergebnis und finanzielle Leistungsindikatoren  
Das Geschäftsjahr 2025 schloss die RWE Pensionsfonds AG nach Einstellung von Mitteln in 
die gesetzliche Rücklage in Höhe von 2.312 Euro und unter Berücksichtigung des Gewinnvor-
trags in Höhe von 263.867 Euro mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 307.797 Euro ab. 

Risiko- und Chancenbericht 

Zuständigkeiten für das Risikomanagement 
Die Verantwortung für das Risikomanagement trägt bei der RWE Pensionsfonds AG der ge-
samte Vorstand. Die Verantwortlichkeit für die obligatorische unabhängige Risikocontrolling-
funktion der RWE Pensionsfonds AG liegt hierbei beim Vorstandsvorsitzenden. Diese wird bei 
den operativen Aufgaben des Risikomanagements punktuell durch Fach- und Führungskräfte 
des Trägerunternehmens bzw. dessen beauftragte Dienstleister unterstützt. Als interne und ex-
terne Kontrollinstanzen wirken zudem der Informationssicherheitsbeauftragte, die interne Re-
vision, der Aufsichtsrat, der Wirtschaftsprüfer, der Treuhänder des Sicherungsvermögens und 
der Verantwortliche Aktuar. Die Aufsichtsbehörden kontrollieren die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften sowie der aufsichtsrechtlichen Vorgaben. 
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Relevante Risiken 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Pensionsplan „RWE Rente“ nicht-versiche-
rungsförmig ausgestaltet ist, sind die Risiken der RWE Pensionsfonds AG nicht mit denen eines 
Lebensversicherungsunternehmens vergleichbar. 
Die RWE Pensionsfonds AG nutzt keine Rückversicherung; Forderungen gegen Versiche-
rungsnehmer oder -vermittler bestehen nicht. Daher bestehen keine Risiken des Ausfalls von 
Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft. Ebenso bestehen keine versicherungstechnischen 
Risiken, da die RWE Pensionsfonds AG mit dem Pensionsplan „RWE Rente“ keine versiche-
rungsförmigen Garantien erteilt. Somit entfallen Zins- und biometrische Risiken. Da sämtliche 
Funktionen unentgeltlich auf die RWE AG ausgegliedert sind, besteht auch kein Kostenrisiko. 
Operationale Risiken ergeben sich aus den internen Abläufen eines Unternehmens, z.B. durch 
Unzulänglichkeiten der Prozesse oder Technik, durch Mitarbeiter oder Organisationsstrukturen 
sowie durch externe Faktoren. 
Für das Eigenvermögen trägt die RWE Pensionsfonds AG selbst die Risiken aus der Kapital-
anlage. Im Gegensatz dazu liegen aufgrund der nicht-versicherungsförmigen Finanzierung der 
übernommenen leistungsorientierten Zusagen (§ 236 Abs. 2 VAG) die Anlagerisiken des Ver-
mögens für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei der RWE AG als 
Trägerunternehmen und den jeweiligen Konzerngesellschaften. Die RWE Pensionsfonds AG 
ist bestrebt und im Rahmen der Vorgaben der RWE AG beauftragt, dieses Risiko zu minimie-
ren. Dabei unterstützen geeignete interne Kapitalanlagegrundsätze und Kontrollverfahren des 
Pensionsfonds. 

Ziele und Maßnahmen des Risikomanagements 
Ziele des betriebenen Risikomanagements sind die Ermittlung der unternehmensindividuellen 
und trägerunternehmensspezifischen Risiken, die Einschätzung der Bedeutung dieser Risiken 
und ggf. die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung der Risikopositio-
nen. Das Vorgehen hierzu unterscheidet sich je nach Art des Risikos. 
Den betrieblichen Risiken als Teil der operationalen Risiken begegnet die RWE Pensionsfonds 
AG zusammen mit ihren Dienstleistern durch regelmäßige interne Kontrollen und Sicherungen. 
Rechtliche Risiken, die gleichfalls den operationalen Risiken zuzuordnen sind, ergeben sich aus 
vertraglichen Beziehungen und rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere aus den arbeits- 
und steuerrechtlichen sowie regulatorischen Rahmenbedingungen im Bereich der betrieblichen 
Altersversorgung. Diese werden von der RWE Pensionsfonds AG in enger Zusammenarbeit 
mit spezialisierten Partnern beobachtet und abgeschätzt. 
Die RWE Pensionsfonds AG fällt aufgrund der in Artikel 2 Absatz 3 lit. c) genannten Ausnah-
meregelung nicht unter die Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Dezember 2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (Digital 
Operational Resilience Act). Unabhängig davon ist die RWE Pensionsfonds AG verpflichtet, 
Maßnahmen zum angemessenen Umgang mit IT- und Cyberrisiken zu treffen. Hierbei orien-
tiert sie sich weiterhin an dem am 17. Januar 2025 formell aufgehobenen Rundschreiben 
10/2018 (VA) zu den versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT).  
Die Kapitalanlagerisiken finden in der Anlagepolitik Berücksichtigung. Aus Sicht der RWE 
Pensionsfonds AG sind insbesondere Marktrisiken und das Bonitätsrisiko von Belang. Ein Li-
quiditätsrisiko ist aufgrund der Vermögensstruktur zu vernachlässigen.  
Die Mischung verschiedener Anlageklassen steht im Mittelpunkt der Anlage des Eigenvermö-
gens, gleichzeitig erfolgt eine bewusste Streuung. Die Anlage in marktgängige festverzinsliche 
Anleihen sowie Publikumsfonds sichert die ständige Liquidität des Eigenvermögens. 
Grundlage der Kapitalanlagestrategie für das Sicherungsvermögen des Pensionsplans „RWE 
Rente“ ist eine detaillierte Analyse der Risiken auf der Aktiv- und Passivseite und das 
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Verhältnis beider Seiten zueinander (Asset Liability Management – ALM). Basierend auf der 
2025 vorgenommenen ALM-Analyse und damit unter Berücksichtigung der Art und Dauer der 
Altersversorgungsleistungen wurde die strategische Asset Allokation fortentwickelt und in ei-
ner zuletzt zum 1. Juni 2025 aktualisierten Kapitalanlagerichtlinie festgeschrieben. Die Einhal-
tung der Kapitalanlagerichtlinie ebenso wie die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung (PFAV) wird durch geeignete beauftragte externe 
Dritte überwacht. 
Durch die Anlageorientierung am Cashflow-Profil der abzudeckenden Verpflichtungen, das 
überwiegende Investment in liquide Rentenpapiere sowie die jederzeitige Möglichkeit der Li-
quidierbarkeit der Anlagen werden die Liquiditätserfordernisse für das Sicherungsvermögen 
berücksichtigt. 
Die beschriebenen Maßnahmen des Risikomanagements werden durch ein umfassendes Kon-
troll- und Berichtswesen flankiert. Dem Verantwortlichen Aktuar obliegt die regelmäßige Er-
mittlung des Mindestvermögens für den Pensionsplan „RWE Rente“. Der Treuhänder über-
wacht fortlaufend das Sicherungsvermögen und achtet u.a. auf eine ausreichende Bedeckung 
der Verpflichtungen und die ordnungsgemäße Führung des Vermögensverzeichnisses. 
Der Vorstand des Pensionsfonds wird laufend über die Prüfungsergebnisse unterrichtet. Er be-
richtet dem Aufsichtsrat über die Ergebnisse in regelmäßigen Abständen. Die Ergebnisse wer-
den in Monats- und Jahresberichten festgehalten. Anhand dieser Berichte lässt sich die aktuelle 
Risikoposition der RWE Pensionsfonds AG erkennen und ihre Entwicklung nachvollziehen. 

Chancen 
Die RWE Pensionsfonds AG wurde in 2007 mit dem Ziel gegründet, Pensionsverpflichtungen 
des RWE-Konzerns administrativ zu bündeln und die Finanzierung sicherzustellen. Die Über-
nahme von Versorgungsverpflichtungen erfolgt gegen Einmalbeiträge. Aufgrund der Unterneh-
mensbezogenheit unterliegt das Neugeschäft grundsätzlich Schwankungen. Der RWE Pensi-
onsfonds AG bieten sich aber auch weiterhin Chancen, im Zusammenhang mit der Auslagerung 
von Pensionsverpflichtungen des RWE-Konzerns weitere Versorgungsverpflichtungen zu 
übernehmen. 

Besondere Ereignisse nach Ende des Berichtsjahres und weitere Aussichten  

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Die Wirtschaftsprognosen für das Jahr 2026 fallen moderat positiv aus und zeigen sich insbe-
sondere im Vergleich zum Vorjahr etwas optimistischer. Im Euroraum erwartet die Europäische 
Zentralbank ein inflationsbereinigtes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,2 %. Für 
Deutschland liegt die Prognose mit 0,9 % etwas niedriger. Allerdings handelt es sich dennoch 
um eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, in dem kaum Wachstum erwartet 
wurde. In den USA bleibt die Wachstumsprognose höher: Die Federal Reserve rechnet für 2026 
mit einem realen Wirtschaftswachstum von 2,3 %. 
Trotz dieses insgesamt positiven makroökonomischen Umfelds bestehen weiterhin verschie-
dene Risiken, die sich im Laufe des Jahres negativ auf die Kapitalmärkte auswirken könnten. 
Dazu zählen geopolitische Konflikte, die im vergangenen Jahr neue Eskalationsstufen erreicht 
haben. Auch zu Beginn des Jahres 2026 zeigte sich dies mit der Ingewahrsamnahme des vene-
zolanischen Präsidenten Maduro durch die USA als weiterer Höhepunkt. Obwohl die Märkte 
bisher vergleichsweise unbeeindruckt auf geopolitische Spannungen reagiert haben, stellen 
diese weiterhin ein wesentliches Risiko für internationale Handelsbeziehungen dar – einen zent-
ralen Einflussfaktor für die Marktentwicklung. Zudem bleiben Themen wie die Handelspolitik 
sowie Konzentrationsrisiken am US-Aktienmarkt auch im kommenden Jahr relevant und wer-
den von den Marktteilnehmern genau beobachtet. 
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Insgesamt erwartet die RWE Pensionsfonds AG ein herausforderndes Jahr an den Kapitalmärk-
ten. 

Kapitalanlagestrategie 
Auch im Geschäftsjahr 2026 beabsichtigt die RWE Pensionsfonds AG ihr Eigenvermögen 
überwiegend in marktgängige festverzinsliche Anleihen sowie Publikumsfonds zu investieren. 
Für das Sicherungsvermögen des Pensionsplans „RWE Rente“ wird die bisherige Anlagestra-
tegie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklungen fortgeführt. 

Geschäftsentwicklung 
Die RWE Pensionsfonds AG erwartet für das Jahr 2026 ein leicht positives Jahresergebnis. 

Vorbehalt bezüglich Zukunftsaussagen 
Soweit die RWE Pensionsfonds AG in diesem Bericht Prognosen oder Erwartungen äußert oder 
ihre Aussagen die Zukunft betreffen, können diese mit bekannten sowie unbekannten Risiken 
und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können 
daher im Extremfall wesentlich von den geäußerten Prognosen, Erwartungen und Aussagen 
abweichen. 
Die RWE Pensionsfonds AG übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthalte-
nen Prognosen, Erwartungen und Aussagen zu aktualisieren. 

Schlusserklärung zum Bericht des Vorstands der RWE Pensionsfonds AG  
über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen  
(Abhängigkeitsbericht) 
Die RWE Pensionsfonds AG ist ein im Sinne von § 17 AktG von der RWE AG abhängiges 
Unternehmen. Der Vorstand der RWE Pensionsfonds AG hat für das Geschäftsjahr 2025 einen 
Bericht über die Beziehung der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen („Abhängigkeits-
bericht“) nach § 312 AktG aufgestellt. Der Abhängigkeitsbericht des Vorstands der RWE Pen-
sionsfonds AG schließt mit der folgenden Erklärung: 
„Wir erklären, dass nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt bekannt waren, in dem die 
Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, unsere Gesellschaft bei jedem Rechtsgeschäft eine an-
gemessene Gegenleistung erhielt oder Nachteile ausgeglichen wurden. Andere Maßnahmen im 
Sinne von § 312 Abs. 1 AktG wurden weder getroffen noch unterlassen.“ 
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Bilanz 
RWE Pensionsfonds AG (Essen) 

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2025 
Aktivseite 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2024 
 Euro Euro Euro 
A. Kapitalanlagen    

I. Sonstige Kapitalanlagen    
 1. Aktien, Anteile oder Aktien an In-

vestmentvermögen und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere 666.029  660.359 

 2. Inhaberschuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche Wertpapiere 3.271.350 3.937.379 3.262.010 

B.Vermögen für Rechnung und Risiko von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern 

   

 I. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 2.293.110.938  2.410.662.453 

 II. Sonstiges Vermögen 5.089.682 2.298.200.620 7.818.065 
C. Sonstige Vermögensgegenstände    
 I. Laufende Guthaben bei Kreditinstitu-

ten, Schecks und Kassenbestand   55.574 92.167 
D. Rechnungsabgrenzungsposten    
 I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten  45.405 29.096 
Summe der Aktiva  2.302.238.978 2.422.524.150 

 

Passivseite 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2024 
 Euro Euro Euro 
A. Eigenkapital    
 I. Gezeichnetes Kapital 3.000.000  3.000.000 
 II. Kapitalrücklage  684.000  684.000 
 III. Gewinnrücklagen     
  1. gesetzliche Rücklage 34.077  31.765 
 IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 307.797 4.025.874 263.867 
B. Pensionsfondstechnische Rückstellungen  

entsprechend dem Vermögen für Rechnung 
und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern 

   

 I. Deckungsrückstellung  2.298.200.620 2.418.480.518 
C. Andere Rückstellungen    
 I. Sonstige Rückstellungen  12.210 64.000 
D. Andere Verbindlichkeiten    
 I. Sonstige Verbindlichkeiten  274 -  
Summe der Passiva  2.302.238.978 2.422.524.150 

 

Ich bestätige hiermit entsprechend § 128 Abs. 5 VAG, 
dass die in den Vermögensverzeichnissen aufgeführten 
Vermögensanlagen den gesetzlichen und aufsichtsbe-
hördlichen Anforderungen gemäß angelegt und vor-
schriftsmäßig sichergestellt sind. 

Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter dem 
Posten B.I der Passiva eingestellte Deckungsrückstel-
lung unter Beachtung des § 341f HGB sowie unter 
Beachtung der auf Grund des § 240 Satz 1 Nr. 10-12 
VAG erlassenen Rechtsverordnungen berechnet wor-
den ist. 

Essen, den 10. Februar 2026 Reutlingen, den 10. Februar 2026 

Marion Prinz Dipl.-Math. Peter Hermle 
Treuhänderin Verantwortlicher Aktuar 
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Gewinn- und Verlustrechnung 
 

RWE Pensionsfonds AG (Essen) 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 

 
Posten 2025 2025 2024 
 Euro Euro Euro 
I. Pensionsfondstechnische Rechnung    
 1. Verdiente Beiträge    
  a) Gebuchte Beiträge  -  164.937  
 2. Erträge aus Kapitalanlagen    
  a) Erträge aus anderen Kapitalanlagen 68.852.060  73.977.200 
  b) Erträge aus Zuschreibungen 5.670  10.570 
  c) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen 4.072.883 72.930.613 5.654.904 
 3. Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen  22.342.210 62.383.545 
 4. Aufwendungen für Versorgungsfälle    
  a) Zahlungen für Versorgungsfälle  215.266.389 219.343.481 
 5. Veränderung der übrigen pensionsfondstechnischen  

Rückstellungen  
   

  a) Deckungsrückstellung  (120.279.898) (76.920.669) 
 6. Aufwendungen für Kapitalanlagen    

a) Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, 
Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für die 
Kapitalanlagen 

 
19.661 

  
38.866 

b) Abschreibungen auf Kapitalanlagen 13.100  -  
c) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen 448.670 481.431 210.911  

 7. Pensionsfondstechnisches Ergebnis   (195.099) (481.433) 
II. Nichtpensionsfondstechnische Rechnung    
 1. Sonstige Erträge 309.031  592.646 
 2. Sonstige Aufwendungen 67.690 241.341 64.880 
 3. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit  46.242 46.333 
 4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  46.242 46.333 
 5. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr  263.867 219.851 
 6. Einstellungen in Gewinnrücklagen    
  a) in die gesetzliche Rücklage  2.312 2.317 
 7. Bilanzgewinn/Bilanzverlust  307.797 263.867 
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Anhang 
Die RWE Pensionsfonds AG wurde am 18. Juni 2007 gegründet und ist unter der Nummer 
HRB 19960 im Handelsregister des Amtsgerichts Essen eingetragen. Die Erlaubnis zum Ge-
schäftsbetrieb wurde am 18. Oktober 2007 von der BaFin erteilt. Gegenstand des Unterneh-
mens ist der Betrieb von Pensionsfondsgeschäften im Sinne des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes sowie der Betrieb und die Vermittlung von Geschäften, die damit in unmittelbarem Zusam-
menhang stehen. Alleinaktionär ist der RWE Pensionstreuhand e.V.  
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wurde nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuchs (HGB), insbesondere den §§ 238-289 HGB, den §§ 341ff HGB sowie den Vorschrif-
ten der Verordnung über die Rechnungslegung von Pensionsfonds (RechPensV) und den §§ 6-
9 Satz 1, §§ 11, 12, 18-20 und 22-24 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versiche-
rungsunternehmen (RechVersV) aufgestellt. Alle Beträge werden in Euro angegeben. 

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ermittlungsmethoden 

Kapitalanlagen  
Die in der Bilanz unter dem Aktivposten A.I erfassten Kapitalanlagen für eigenes Risiko des 
Pensionsfonds sind dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Die Bewertung 
der Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und anderen nicht verzinslichen Wert-
papiere sowie der Inhaberschuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere 
erfolgt gemäß § 341b Abs. 2 i. V. m. § 253 Abs. 3 HGB zu Anschaffungskosten unter Berück-
sichtigung des gemilderten Niederstwertprinzips.  

Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern  
Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern werden gemäß 
den §§ 341 Abs. 4 Satz 2, 341d HGB i.V.m. § 36 RechPensV und den §§ 54-56 RechVersV 
mit dem Zeitwert unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vorsicht bewertet. Bei den 
Kapitalanlagen handelt es sich um Anteile an inländischen Investmentvermögen. Die 
Bewertung erfolgte zu Rücknahmepreisen bzw. Nettoinventarwerten zum Bilanzstichtag. 
Das sonstige Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern wird 
zum Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen auf den am Abschlussstichtag beizulegenden 
Wert werden für jeden Vermögensgegenstand einzeln ermittelt. 

Sonstige Vermögensgegenstände 
Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag angesetzt.  

Rechnungsabgrenzungsposten 
Noch nicht fällige Zinsansprüche werden gemäß RechPensV als Rechnungsabgrenzungsposten 
ausgewiesen. 

Pensionsfondstechnische Rückstellung entsprechend dem Vermögen für Rechnung und Risiko 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
Der Wert der Deckungsrückstellung wird nach § 341f Abs. 1 Satz 2 HGB i.V.m. den aufgrund 
des § 240 Satz 1 Nr. 10-12 VAG erlassenen Rechtsverordnungen nach der retrospektiven Me-
thode ermittelt, da gemäß § 17 Abs. 2 RechPensV nach den Festlegungen des Pensionsplans 
„RWE Rente“ die Bildung des Vermögens aus geleisteten Beiträgen für Rechnung und Risiko 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern erfolgt und der Wert des Vermögens die Mindestde-
ckungsrückstellung nach § 24 Abs. 2 PFAV überschreitet. 
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Für die Berechnung der Mindestdeckungsrückstellung wurden ein Rechnungszins von 4,20% 
(Vorjahr: 3,90 %), modifizierte Richttafeln nach Heubeck 2005 G sowie die anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik verwendet. 

Rückstellungen, Verbindlichkeiten  
Rückstellungen sind in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung als Erfüllungsbetrag notwendig ist. Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbe-
trag bewertet. 

Angaben zu den Aktiva 

Entwicklung der Kapitalanlagen (§ 34 Abs. 2 RechPensV) 
Die unter dem Aktivposten A.I ausgewiesenen Kapitalanlagen des Eigenvermögens des Pensi-
onsfonds haben sich im Geschäftsjahr 2025 wie folgt entwickelt: 
 

Entwicklung der im Aktivposten A.I erfassten Kapitalanlagen im Geschäftsjahr 2025 
 

Sonstige Kapitalanlagen Bilanzwerte 
Vorjahr 

 
Tsd. Euro 

Zugänge 
 
 

Tsd. Euro 

Umbuchun-
gen 

 
Tsd. Euro 

Abgänge 
 
 

Tsd. Euro 

Zuschrei-
bungen 

 
Tsd. Euro 

Abschrei-
bungen 

 
Tsd. Euro 

Bilanzwerte 
Geschäfts-

jahr 
Tsd. Euro 

A.I.1 Aktien, Anteile oder 
Aktien an Invest-
mentvermögen und 
andere nicht festver-
zinsliche Wertpapiere 

660 - - - 6 - 666 

A.I.2 Inhaberschuldver-
schreibungen und an-
dere festverzinsliche 
Wertpapiere 

3.262 1.013 - 991 - 13 3.271 

Zeitwert der zum Anschaffungswert ausgewiesenen Kapitalanlagen (§§ 54-56 RechVersV)  
Der Zeitwert der unter dem Aktivposten A.I.1 erfassten Investmentanteile beträgt lt. Fondspreis 
zum Bilanzstichtag 666.029 Euro (Vorjahr: 660.359 Euro).  
Der Zeitwert der unter dem Aktivposten A.I.2 erfassten festverzinslichen Wertpapiere beträgt 
lt. Kurswert zum Bilanzstichtag 3.415.672 Euro (Vorjahr: 3.367.646 Euro). Eine Anleihe mit 
einem Buchwert von 1.000 TEUR weist am Bilanzstichtag stille Lasten von 6.495 EUR aus, 
die wegen Einlösung zum Nominalbetrag nicht als dauerhaft angesehen werden. Die übrigen 
unter dem Aktivposten A.I.2 erfassten festverzinslichen Wertpapiere weisen zudem stille Re-
serven in Höhe von 150.817 Euro auf.  
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Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
Die unter dem Aktivposten B.I ausgewiesenen Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern haben sich im Geschäftsjahr 2025 wie folgt entwickelt:1  
 

Pensionsplan „RWE Rente“:  
Entwicklung der im Aktivposten B.I erfassten Kapitalanlagen im Geschäftsjahr 2025 

 
„RWE Rente“: 
Kapitalanlagearten 

Bilanzwerte 
Vorjahr 

 
Tsd. Euro 

Zugänge 
 
 

Tsd. Euro 

Umbuchun-
gen 

 
Tsd. Euro 

Abgänge 
 
 

Tsd. Euro 

Nicht  
realisierte 
Gewinne 
Tsd. Euro 

Nicht  
realisierte 
Verluste 

Tsd. Euro 

Bilanzwerte 
Geschäfts-

jahr 
Tsd. Euro 

B.I Aktien, Anteile oder 
Aktien an Invest-
mentvermögen und 
andere nicht festver-
zinsliche Wertpa-
piere 

2.410.662 68.529 - 208.422 22.342 - 2.293.111 

Angaben zu den Passiva 

Entwicklung des Eigenkapitals (§ 160 Abs. 1 Nr. 3 AktG, § 272 HGB)  
Das gezeichnete Kapital der RWE Pensionsfonds AG beträgt 3 Mio. Euro. Es ist unterteilt in 
3 Mio. nennwertlose Stückaktien. Die Einlage erfolgte am 18. Juni 2007 und ist vollständig 
geleistet. 
In früheren Jahren geleistete Zuzahlungen des Gesellschafters in das Eigenkapital sind in die 
freie Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingestellt. 
Im Geschäftsjahr 2025 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 46.242 Euro (Vorjahr: 
46.333Euro) entstanden. Nach Einstellung von 2.312 Euro in die gesetzliche Rücklage ergibt 
sich zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 263.867 Euro für das 
Geschäftsjahr 2025 ein Bilanzgewinn in Höhe von 307.797 Euro. 

Betrag der Deckungsrückstellung (§ 17 Abs. 2 RechPensV) 
Zum 31. Dezember 2025 betrug der Wert der Deckungsrückstellung entsprechend dem Vermö-
gen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern (Passivposten B) 
2.298.200.620 Euro (Vorjahr: 2.418.480.518 Euro). 
Die Mindestdeckungsrückstellung nach § 24 Abs. 2 PFAV beträgt 1.674.007.040 Euro (Vor-
jahr: 1.767.355.525 Euro). 

Sonstige Rückstellungen 
In den sonstigen Rückstellungen (Passivposten C.I) ist die Rückstellung für Jahresabschluss-
kosten enthalten.  
Sonstige Verbindlichkeiten 
Die Restlaufzeit der im Passivposten D.I. erfassten Verbindlichkeit beträgt weniger als ein Jahr. 
 

 
1 Für die Zuordnung zu den Kapitalanlagearten gelten die §§ 6 und 7 sowie 5 der RechPensV in Verbindung mit den §§ 7 bis 

9 Satz 1, §§ 11 und 12 der RechVersV entsprechend. 
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Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Gebuchte Beiträge (§ 34 Abs. 4 RechPensV) 
Im Geschäftsjahr 2025 wurden keine Beiträge (Posten I.1.a) vereinnahmt (Vorjahr: 164.937 
Euro). Bei dem im Geschäftsjahr 2024 gebuchten Beitrag handelte es sich um einen Einmal-
beitrag.  

Erträge aus Kapitalanlagen (§ 35 Nr. 6 RechPensV) 
Die im Posten I.2.a der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge aus Kapitalanla-
gen enthalten in Höhe von 68.766.986 Euro (Vorjahr: 73.901.911 Euro) Erträge aus Kapitalan-
lagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern (Aktivposten B.I). 85.074 
Euro (Vorjahr: 75.289 Euro) entfallen auf Erträge aus Kapitalanlagen des Eigenvermögens 
(Aktivposten A.I). 
Die Erträge aus Zuschreibungen (Posten I.2.b) in Höhe von 5.670 Euro (Vorjahr: 10.570 Euro) 
resultieren aus der Wertaufholung von Wertpapieren der im Aktivposten A.I.1 erfassten Kapi-
talanlagen auf den zum Abschlussstichtag höheren beizulegenden Wert. 
Die Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen (Posten I.2.c) entstanden in Höhe von 
4.027.013 Euro (Vorjahr: 5.620.674 Euro) durch die Veräußerung von Investmentanteilen aus 
Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern (Aktivposten 
B.I). 45.870 Euro (Vorjahr: 34.230 Euro) entfallen auf Gewinne aus dem Abgang von Kapital-
anlagen des Eigenvermögens (Aktivposten A.I.1). 

Aufwendungen für Kapitalanlagen (§ 35 Nr. 7 RechPensV) 
Die im Posten I.6.a der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Aufwendungen für die 
Verwaltung von Kapitalanlagen in Höhe von 19.661 Euro (Vorjahr: 38.866 Euro) enthalten 
Aufwendungen für Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern (Posten B.I).  
Die Aufwendungen aus Abschreibungen (Posten I.6.b) in Höhe von 13.100 Euro (Vorjahr: - 
Euro) resultieren aus der dauerhaften Wertminderung der im Aktivposten A.I.2. erfassten Ka-
pitalanlagen auf den zum Abschlussstichtag niedriger beizulegenden Wert. 
Die Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen (Posten I.6.c) in Höhe von 448.670 Euro 
(Vorjahr: 210.911 Euro) entstanden durch die Veräußerung von Investmentanteilen aus Kapi-
talanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern (Aktivposten B.I). 

Sonstige Erträge 
Im Posten II.1. der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Wesentlichen Zinserträge aus lau-
fenden Guthaben in Höhe von 308.113 Euro (Vorjahr: 592.646 Euro) enthalten. 
Hiervon entfallen 306.612 Euro (Vorjahr: 589.522 Euro) auf Guthaben, die dem Vermögen für 
Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern (Aktivposten B.II) zugeordnet 
sind. 

Sonstige Aufwendungen 
Im Posten II.2. der Gewinn- und Verlustrechnung sind insbesondere die erwarteten Jahresab-
schlusskosten in Höhe von 65.000 Euro (Vorjahr: 64.000 Euro) enthalten. 
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Sonstige Angaben 

Anteile an inländischem Investmentvermögen (§ 285 Nr. 26 HGB) 
Bei den Anlagen im Sicherungsvermögen handelt es sich um einen Mischfonds, der täglich 
zurückgegeben werden kann. Die Bewertung erfolgt zum Zeitwert. Einzelheiten zur Entwick-
lung des Fonds ergeben sich aus den Anhangangaben zu den Kapitalanlagen für Rechnung und 
Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Im Geschäftsjahr erfolgten Ausschüttungen in 
Höhe von 68.529.341 Euro. 

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt (§ 285 Nr. 7 HGB) 
Die RWE Pensionsfonds AG beschäftigt keine Arbeitnehmer. Die betrieblichen Funktionen 
wurden vertraglich auf die RWE AG ausgegliedert. 

Geleistete PSV-Beiträge (§ 34 Abs. 6 RechPensV) 
Die PSV-Beiträge für die von der RWE Pensionsfonds AG durchgeführten Versorgungszusa-
gen trägt der jeweilige Arbeitgeber aus der RWE-Gruppe. 

Honorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) 
Für Abschlussprüfungsleistungen des Abschlussprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft München, Zweigniederlassung Düsseldorf, sind Honorare in Höhe von 54.000 Euro 
und nichtabziehbare Vorsteuer von 10.260 Euro als Aufwand erfasst worden.  

Konzernzugehörigkeit (§ 285 Nr. 14 HGB) 
Die RWE Pensionsfonds AG ist mittelbar eine Tochtergesellschaft der RWE AG in Essen. In 
den Konzernabschluss nach § 315a Abs. 1 HGB der RWE AG wird sie aufgrund der Planver-
mögenseigenschaft nach IAS 19 nicht einbezogen. 
Der Konzernabschluss der RWE AG wird im Unternehmensregister veröffentlicht. Zudem kann 
er über die Internetseite der RWE AG abgerufen werden. 

Geschäftsführung und Aufsicht (§ 285 Nr. 10 HGB) 
Der Aufsichtsrat und der Vorstand sind wie folgt besetzt: 
 

Aufsichtsrat 
 

van Doren, Katja Chief Human Resources Officer und Arbeitsdirektorin 
der RWE AG  

  
Wewers, Otger 
(stellvertretender Vorsitzender) 

Leiter Steuern der RWE AG 

  
Meyer-Haferkamp, Christoph Leiter Internal Audit & Security  

der RWE AG 
  



 

 17 

 

Vorstand 
 

Dr. Becker, Rolf Uwe 
(Vorsitzender) 

Leiter Rechnungswesen der RWE AG 

  

Adermann, Karl-Heinz Leiter Financial Asset Management der RWE AG 
  
  
Dr. Kuhn, Christian 
(bis 31.12.2025) 

Director Legal 
RWE Renewables Europe & Australia GmbH 

  
  

Wagner-Henk, Thurid  
(ab 01.01.2026) 

Leiterin Corporate, Capital Market and Civil Law  
der RWE AG 

  

Dr. Wildner, Stephan Managing Director, WTW AG 
  

 

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit keine gesonderte 
Vergütung. 

Ergebnisverwendung 
Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 307.797 Euro auf neue Rechnung 
vorzutragen. 
 
  



 

 18 

 
Der Vorstand 
  
  
  
Essen, den 10. Februar 2026 _________________________________________ 
  Dr. Rolf Uwe Becker 
  (Vorstandsvorsitzender) 
  
  
  
  
Essen, den 10. Februar 2026 _________________________________________ 
  Karl-Heinz Adermann  
   
  
  
  
  
Essen, den 10. Februar 2026 _________________________________________ 
  Thurid Wagner-Henk 
   
  
  
  
  
Essen, den 10. Februar 2026 _________________________________________ 
  Dr. Stephan Wildner  

 



 
 

– 1 – 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die RWE Pensionsfonds AG, Essen 
 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der RWE Pensionsfonds AG, Essen, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der RWE Pensionsfonds AG, Essen, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2025. 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 
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Sonstige Informationen  

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die 
sonstigen Informationen umfassen: 

 den Bericht des Aufsichtsrats, 

 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, 

 aber nicht den Jahresabschlusses, nicht die inhaltlich geprüften Angaben im Lagebericht und nicht un-
seren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.  

Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Ver-
treter für die sonstigen Informationen verantwortlich.  

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen 
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Infor-
mationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum inhaltlich geprüften Angaben im Lagebericht 
oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den La-
gebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzli-
chen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als 
das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und 
Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.  

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Düsseldorf, den 18. Februar 2026 

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

/snMU/ /snAWP/ 

Armin Feldmann Wolfgang Balz 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 



 
 

Beschluss der Hauptversammlung  
der RWE Pensionsfonds AG vom 24. Februar 2026 über 
die Verwendung des Bilanzgewinns (Ergebnisverwendung) 
 
Zum Punkt Ergebnisverwendung 
beschloss die Hauptversammlung der RWE Pensionsfonds AG einstimmig: 
Der Bilanzgewinn der RWE Pensionsfonds AG in Höhe von 307.796,73 Euro für das Ge-
schäftsjahr 2025 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Essen, den 24. Februar 2026 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 wurde am 24. Februar 2026 festgestellt. 
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